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U. C. B. Mohr (Paul Siebeck»), 1991, J5J S., 
DM 168,-

Rezept: man' nehme einen Gegenstand aus 

der Mitte des Faches, handle ihn mit Scharf­
sinn, jedenfalls systematisch und fußnoten­

reich ab, befleißige sich eines ernsten Tones, 

zügle vornehm die Kritik an Kollegen und 

wahre das Gebot politischer Mäßigung. So­
dann wende man sich an einen von der Zunft 

als solide anerkannten Verleger, der das Werk 

seriös, bis zur Kenntlichkeit grau aufmache 
und auf hohem Niveau anpreise. Und fertig 

ist das juristische Standardwerk. 

Dem Bild und den Kriterien eines solchen, 

dieser Eindruck ist übermächtig, entspricht 

der hier vorliegende erste Teil von Dreiers 

Habilitationsschrift. Mit seiner umfang- und 
gedankenreichen Studie zur Entwicklung, 

zum normativen und empirischen Stellenwert 

des hierarchischen Bauprinzips der Exekutive 

breitet der Autor ein Grundproblem der Ver­

waltungsorganisation aus, das sich allen stellt, 
die sieb mit Verfassungs- und VerwaJtungs­

recht, mit Verwaltungs lehre und -organisa­

tion befassen. Ohne Risiko läßt sich progno­
stizieren, daß die Fachdiskussion künftig nur 

um den Preis eines erheblichen Niveauverlu­

stes an dieser Studie vorbeigehen könnte. 

Der Argumemationsgang - ebenso transpa­
rent wie schlüssig - hält sich an die Etikette: 

Am Anfang steht die Einheit des Staates. Die 

Genese dieser Staatskonstruktion im Absolu­
tismus konfrontiert Dreier mit dem Interes­

senpluralismus in einer repräsentativen De­

mokratie. Fern von verfallsgeschichtlichen 

I Oder frau. 

Neigungen konzentriert er sich auf die Frage, 

.ob man an der Vorstellung von Verwaltung 
als einem hierarchisch organisierten, aufsicht­

lieh kontrollierten und durch generelle wie 

individuelle Weisungen dirigierten Apparat 
... weiterhin ungebrochen festhalten kann« 

(S. 35). Im weiteren Verlauf seiner Studie ent­

wickelt er die These, daß ein postabsolutisti­
sches Hierarchieprinzip - nicht zuletzt um 
der Demokratie willen - unabdingbar sei. 

Dazu rekonstruiert er in einem informativen, 

historisierenden Rückblick die Karriere der 

ebenso hannäckigen wie nicht mehr zeitge­

mäßen Vorstellung vOm instrumentellen Cha­
rakter der Verwaltung (als Apparat oder Ma­
schine), wobei er sich besonders von der Ge­

schichte des Beamtentums und Beamtcl1-

rechts informieren läßt. Dem .Modelllegisla­

toriseher Programmsteuerung« und der darin 

implizierten weitgehenden Instrumentalisie­

rung der Administration gibt Dreier eine vor­

sichtig demokratische Rechtfertigung: Hier­
archie, freilich nicht zu verstehen als einheit­

liches Organisationsprinzip der gesamten 

Exekutive, erscheint nunmehr als funktiona­

les Komplement demokratischer Staatlich­

keit. Unter Hinweis hierauf wie auch auf das 

Grundgesetz verabschiedet er die Montes­
quieu-Orthodoxie vOn Gewaltenteilung 

nebst jüngeren Vorstellungen einer (Allein-)­
Herrschaft des Gesetzes. Die »Allianz von 

Gesetzgeber und Verwaltung" (S. 211) in ei­
nem arbeitsteiligen Handlungsverbund be­

gründe notwendiger- und richtigerweise eine 
.Mitherrschaft der Verwaltung«. Einer Ver­

waltung freilich, die sich seit geraumer Zeit 

weit VOn der Funktionsweise ciner von außen 

gesteuerten Maschine entfernt hat. Das Kon­

trastbild arbeitsteiliger Rechtsverwirklichung 

zwischen Legislative und Exekutive wird im 

Schlußkapitel noch komplexer durch die 

Analyse der hochgradigen organisatorischen 

Ausdifferenzierung der Verwaltung. In einer 
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nachgerade syslemtheorelischen Wende be­

schreibt Dreier die Ausweitung und Flexibili­
sierung des staatlichen Handlungsrepertoires 

durch föderatives System und verselbstän­

digte Verwaltungseinheiten, durch Dekon­

zent.ration und Dezentraljsierung, durch die 

Beleihung von Priv3trechtssubjektcn und 

Verwaltung in Privatrechtsform. Die nahelie­
gende, auch von anderen AutOren gestellte 

Frage, wie sich solche PluraLisierung mit der 
Einheit des Staates und demokratischer Kon­
trolle verträgt. beantwortet Dreier mit der 

Notwendigkeit einer Steuerung durch das 
Gesetz und der Unterwerfung unter eine 

staatliche Rechtsaufsicht, 

Nicht ganz untypisch für Darstellungen des 
Verwalrungsrechts u_nd der Verwalrungsorga­

nisation wechselt auch Dreier am Ende aJso 

die Spur, um den empirisch diagnostizierten 

und funktionalistisch begründeten Plura~s­
mus normativ einzufangen. Nur die »Balance 

zwischen Einheit und Pluralität. soll dem 
»Anforderungsprofil wie den Legitimations­

erfordernisseo öffentlicber Verwaltung im 

modernen Wohlfahrtsstaat« gerecht werd en 
(S.290). Dabei ist Dreier wohl bewußt, daß 
eine solche Balance zwischen zemralstaatli­
ehen Vorgaben und sich selbst steuernden 

ausgelagerten Verw-altungseinheiten prekär 

geworden ist. Seine Untersuchung und Be­

schreibung läßt den Eindruck entstehen, daß 

eher da.<ö Trahamensystem als die Hierarcbie 
das Erscheinungsbild des modernen Verwal­
tungsstaates prägt. Irritien fragt man sich 3m 

Ende, warum Dreier der Lubmann'scben Sy­
stemlheorie - 2uma) in TeubDers Variante des 

reflexiven Rechts - eingang, so flink die rote 
Karte gezeigt hat, obwohl un> diese ohne 
Mühe und theoretisch plausibler den Weg 

»von der Hierarchie zum Netzwerk« (5.21 I) 
weist?~ Oder warum er nicht, die soziologisch 
informierte Sozialstaatskritik oder die Kor­

poratismus-Diskuss'ion aufgenommen hat , 

stal,:t dessen aber ein wohl voJIständigcs Pan­
orama der \'Verke seiner FachkoUegen präsen­
tiert, auch dann, wenn seine eigene Darstel­
Iu.ng geschliffener und durchdachter ist als die 
der Zitierten ( 

Ein wenig bosha.ft wäre die Vermutung. das 
läge am Exotikverbot, das theoretische Extra-

:z. VgJ. N. Luhmann, Pobusche Thcone Im Wohlf:).hn$.) l;ul 
(Munchen 1981): der,.,. Der Wohlf4hnssl:)..1t zwischen 
f,volulio n lLnd Iuniom.lit;Ü, in: Soziolo gische AuJld~rung 
4 (Opl.1dclI (987). 104 H. und G, Teubon (lirsg,). The Di · 
lcmm:l.\ o f uW" In Lhe wclrne 5t:1[e (B~rlinINt'w York 

1985) . 

vaganzen) gar Avancen an Theoretiker jen­

seits des Aufmerksamkeitshonzonts der Pro­

fession untersagt, und an dem für juri.stische 

Arbeiten dieser Art charakteristischen Mo­

dus selektiver Kritik, die innerhalb der Fach­
grenzen Milde walten läßt, aber nach außen 

um so schärter zensiert.} Inhaltlich weiter­
führender und dem Anliegen des Autors an­

gemessener ist möglicherweise die These, daH 

er arn Ende seiner bis ins Detail präzisen Stu­
die den Preis für ei.n von Metaphysik nicht 

freies Staatsverständnis und für ein »techni­

sches(( Demokratieverständnis zahlen muß. 

»Entzauberung« des Staates läßt sich auch 
nicht-system theoretisch begreifen. Etwa 
wenn man sich vergegenwänjgt, daß mit der 

Säkularisierung der Legitimitäcsgrundlagen 

politischer Herrschaft auch die . a!cen« Sym­

bolisieru.ngen von Einheit, wie die Verkörpe­

rung der GeseUschaft in der Person des abso­
lutistjschen Monarchen, erodieren. Auf Fik­
tioDen trainierten Juri sten fällt es tradicioneU 
schwer, sich ei.n Bild von ei.ner weltimmanen­

ten Politik (incI. Verwaltung) in einer dekor­

porierten, radikal pluralistischen Gesellschaft 

zu machen. Zu ihrer deform ation professio­
nelle gehört seit je die Vorstellung vom Staat 
als Makrosubjekt, als einer übergesellschaftlj­

chen Instanz und Person, die das Allgemeine 

verkörpert , verwaJtet und exekutiert. Vor­

konstitutionelle Staats- u.nd Verwaltungsleh­
ren leiteten daraus mit gutem Gewissen das 

Bild einer Gesellschaft als Objekt staatlicher 
Regu~erung, Kontrolle und Fürsorge ab. Der 
Konstitutionalismus hat der deutSchen 

Staats- und Verwaltungs(rechts)lehre dieses 

gute Gewissen ausgetrieben, ihr freilich theo­
reusche Zugeständnisse abgenötigt , die seit­
dem vornehmlich im »ehernen Dualismus« 

von Staat und Gesellschaft fortleben , den 

auch die vorliegende Studie bekräftigt 
(5.299)· Die Gegenvorstellung vom .Staat. 
aJs temporärer, veränderbarer institutioneller 

Organisation einer Gesellschaft zur (mehr 
oder weniger planmäßigen) Einwirkung auf 

sich selbst, die etwa vOn Bezeichnungen wie 
Fiskus, öffentliebe Gewalt, öffentliche Hand 
oder Regierung und VerwaJlUng immerhin 

zugelassen wird. scheint bei Dreier zwar ;m-

J Indizien h.ir ~el ekt.ive Krillk SInd ein('rseils die ubur..· 
sehende Herausbl&:Ju!lIificrunR: VOn W. Mou 1c): .Regie:­
run;sfunkli(}n~n des P.uIMl1eou . (1986) zu eint, .. "cJeu­
tenden ArlH:il" (5. 1 J). die n3chsichuge Oi"lgnruc: der 
'OKsISe .. Jt'r kon,<;erv"lli\'t'o Wt'imarer St.utsJ,.::hr e: (5. LO} () 

sowie .. ndncrscils dLC~ ebenso ~ulreffC'ndc wie Khnridende 
SeulleiJung der obc:rtl.1c_hlLchcn Studie des Politologen 
C . .B:.rsch. 

IIJ 
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mer wieder auf, hat aber letztlich gegen die 

})Sraatsperson« (5.215), den »im Vollbesitz 

der eigentlichen Entscheidung befindLichen 

Staat. (5. 156), den sich selbst vergesellschaf· 

tenden Staat (5. 303) keine Chance. Und die 

naheliegende Frage 1S[, ob es der Demokratie, 

die doch bei Dreier eine wichtige Rolle als 

Kontrolle der Verwaltung spielen soll, viel 

besser geht. 

So himerläßt diese Studie ei.ne Enttäuschung: 

Wenn Dreiers gezügelter Parforceritt sym­

ptOmatisch ist, scheinen die Konventionen 

der Staats- und Verwaltungslehre wie ein Alp 

auf der Zunft zu liegen und es ihr zu verweh­

ren, Anschluß zu finden an die demokratie­
und staatstheoretische Debatte und den For­

schungsstand in den Nachbarwissenschaften. 

Es sollte zu denken geben, daß <ich im poLi­

tologischen Mai.nstream die Ejnsicht breit­

macht, der »)Sraar als besonderes Wesen sterbe 

ab.«4 
Giinter Frankenberg 

Post-Modern Law - Enlighlenment, Revo­

IU'lOn and ,he Dealh o[ Man, ed,ted by 
Anthony Car'y, Edinburgh 1990 (Edin­

bl<rgh University Press), 166 Seiten, 2 I i 
(pb. 12,90 i) 
Bekanntlich beginnt die Katastrophe des 

Rechts mit dem Aufschreiben. Als die Leute 

sich außer Hörweite voneinander entfernten, 

mußten ihnen die Gesetze aufgeschrieben 

werden, wodurch das Recht ins Zwielicht 

und die Menschen in Ungleichheit zueinan­

der gerieten. Denn wo Gesetze aufgeschrie­

ben werden, »verstummt der allgemeine 

Wille- (Rousseau). Zweideutigkeit und Un­

gleichheit sitzen im zeitlichen Abstand von 

Aufschreiben und Ankommen eines Geset­

zes. So ungefähr lautet die Gesch.ichte des 

Rechts In der Kurzfassung nach dem 

Autürenteam Rousseau/Derrida (s. Jacques 

Derrida, Grammatülogie). 

Im vergleichsweise überschau baren S.onder­

fall etnes Vertrags z.wischen zweien statt aUer 

mit allen verzögert die Schrift, das schrifdiche 

4 Vgl. den Bl!"richt uber du! Jahraur;ung der DClI tSchtn Vcr­
einigunt: fur rolH~h~ Wisscnschaft 3m S. 10. J991 in FR 
\'. 9~ 1O' ;991) wo von der .schnucht'gerl f lgur .. Jes 5ta,,­
te.~ , von $CID~r ~cnnge r wcr.unden H;mdlun gsf:\h lgkeit, 
Ja, vom Ab sterben (c. Bohret) sOWIe von der · Eroslon 
von 'StJldll:hkclt ,.; (r . $.;.·hlrp() bc;m;lltCl wird. 

Angebot, den Zeitpunkt des Vertragsab­

schlusses. Zwischen AngebOt und Annahme 

tut sich eine Zeit der Schwebe auf, in der un­

gewiß ist, ob der Brief mit dem Angebot tat­

sächlich ankommt. Verkörperte, d. h. ver­

schriftliche Willenserklärungen sind immer in 

Gefahr, verloren zu gehen oder aus einem an­

deren Grund nicht anzukommen. Für solche 

Fälle muß man regeln, wann ein schriftliches 

Angebot als ,angekommen/angenommen< 

gilt. Nicht tatsächliches In·den-Händen·hal· 

ten oder gar Verstehen des Angebots ent­

scheidet darüber. Unabhäng'ig von Kenntnis 

und Verslehen soll es für das Zustandekom­

men des Vertrages allein auf die ordnungsge­

mäße Zustellung ankommen. Die POSt und 

nicht der Empfänger ist gefragt. Das Regel· 

werk der POSt greift, bevor überhaupt eine 

hermeneutische Regel über die Auslegung der 

Erklärung zur Anwendung kommt. Extrem­

ster Fall: die ZugangsJiklion für bestimmte 

Fälle des Nicbtankommens. 

Postaufkläreriscbe Rechtskritik, wie die des 

vorLegenden Bandes, hat entdeckt, daß Ge­

setze eigentlich Venräg,t' unter Abwesenden 

und ihre universale Geltung Fiktion ist. Sie 
hält den Finger auf das Moment der Verzöge­

rung zwischen Aufschreiben und (niemals) 

Ankommen. 

Die Geschichte von der Entstehung der Ge· 

setze muß unter diesem Blickwinkel noch 

etnrnal erzäulr werden. Der >postalische< 

Blick legt frei, daß das Moment der Verzöge­

rung schon in einer münd.lichen Vereinbarung 

enthalten ist. Der Übergang von mündlichen 

zu schriftlichen Gesetzen ist dann nicht län­

ger ein katastrophischer Schritt von gerechten 

zu immer ungerechteren, weil verschriftJich­

ten Verhältnissen. Die Verzögerung sitzt be­

reits, wenn auch nur latent, als Struktur, in 

den mündlichen Verabredungen. Was Rous­

se au als VerfaUsgeschichte der Gesetze mit 

dem Aufschreiben der Gesetze beginnen läßt, 

erzählt Derrida (Derrida wie deride) noch 

einmal unkatastrophisch-ironisch mit der 

Einsicht in die postalische, postponierende 

Kraft der Gesetze schlechthin. 

Daß das Gesetz immer in Verzug ist, diese 

postalische Grundregel führt Peter Goodrich 

in seinem Aufsa[z (>Contract:ions in the Year 

Two Thousand() VOr. Er zeigt, in welcher 

Weise das juridische System postalisch struk­

turiert ist. Gesetze, modcl.lhaft der contrat 

social, werden wirksam qua Zugangsfiktion. 

Rechtssubjekte sind Postbenutzer. Die Post 

ist ein juridisches System, in das wir hinein-
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gezogen sind, bevor wir es wissen oder wis­
sen müßten. Verrräge. contracrs, sind con­
tractations, EinbeziehungenIEinschlüsse. In 
diesem Fazit treffen sich die Autoren des 
Bandes, die auf verschiedene Weise aufdecken 
wollen, »how we have been contracted (i.e. 
quitc simply trappcd). (Cany, 10). 

Goodrichs Untersuchung der postalischen 
Struktur des Rechts ist sowohl linguistisch als 
auch sozLo-hisrorjsch fundiert. Für die Ver­
hältnisbestimmung zwischen beiden Ebencn, 
zwischen der POSt als realer Einrichtung und 
als rhetorischer StTuktur, wäre es aufschluß­
reich gewesen, wenn Goodricb sich nicht nur 
auf Derridas )Postkartcf, sondern auch auf 
Paul de 1vlans Rousseau-Lektüre des contrat 
soeial (in .Allegories of Reading<) bezogen 
hätte, in der die postalische Struktur des Vcr­
trages mir rhelOrischen Figuren erklärt wird. 
Goodrich überspringt eine rein linguistische 
Analyse des Vertrages und setzt gleich bei den 
institutionellen Effekten sprachlieher Struk­
turen auf sozio-historischcr Ebene ein. Dort 
organisieren Oppositionen vom Typ )Glau­
ben - A ufkJärung< den rousseauschen Gesell­
schaitsverLrag. Goodrich findet die verjagten 
religiösen Figuren in den aufgeklärten Ent­
würfen des Rechts wieder. Contractions sind 
contradictions. Was sich widersprieht, wird 
ausgeschlossen, doch erweisen sich die Aus­
schlüsse als heimliche Einschlüsse. 
Der konstitutiven Seite dieser Ausschlüsse 
widmen sich die drei folgenden Auisätze des 
Bandes. Das Vertragsmodell ersch.ließt nicht 
nur die diskursive Praxis des Rechts, seine 
Fiktionen der universalen Bindung und sejne 
Griindungsmyrhen, sondern erfindet auch 
seine )Venragspartner<, also diejenigen J an die 
es sich adressiert. 
Bei Rousseau richtet sich das Gesetz an die 
(abwesende) Gesellschaft. Was aber war zu­
erst da, das Recht oder die Gesellschaft? In 
Anthony Carry', Essay (,PoSt-Modemism in 

the Theory and the Sociology of Law, or 
Rousseau and Durkheim as read by Baudril­
lardf) liest sich die Antwort darauf wie ein 
höchst verwickeltes ln-Sieh-Geschäft der Ge­
sellschaft m.it sich selbSt. War das Revolutio­
näre an Rousseau. daß im Akt des SelbStkon­
trahieren, das Recht auf jede Rechtfet1igung 
außerhalb von sich selbst verzichtet, so ist das 
Postmoderne an Durkheim, daß er darin die 
Spuren des unterdrückten Imaginären wit­
tert, die das Reale angreifen, verzerren, unter­
minieren (ähnUch wie der unterdrückte 
Glaube in Goodtichs Analyse). In Baudril-

lards vollendetem Tausch- und Recyclingun­
ternehmen der Zeichen entdeckt Carty 
schließlich die gelungene Symbolisie­
rung/Textualisierung des Realen, die vor den 
Umtrieben des Imaginären schützt. Ob nun 
aber das Recht die re.le Gesellschaft symbo­

lisiert oder die Gesellschaft immer schon ein 
System von symbolischen Zeichen ist, ob das 
Imaginäre in diesen Zeichen haust oder die 
Zeichen selbst imaginär sind, ist unentscheid­
bar. Nur eines weiß der Autor ganz gewiß: 
•... reality is pure panie. (S. 87). 
Aone Barron hat in ihrem, dem überzeugend­
sten der in diesem Sammelband vereinigten 
Beiträge (.Colonialisacion of the Self in the 
Modern St3tef), die kon stitutive Seitc des Vcr­
rragsmodel1s beschrieben, und zwar nicht wie 
Carty im tcxtuellen, sondern im sO:l.iologi­
sehen Sinn. 
Der Vertragspat1ner. den der liberale Rechts­
staat als sein Gegenüber entwirft, ist das 
Rechtssubjekt. Mit Aufkommen des Wohl­
fahrtstaates entwickeln sich daraus be­
stimmte, mit Sonderrechten ausgestattete In­
teressengruppen. Zunächst sieht es so aus, als 
ob die Idee des WohlfahrtSStaates mit der li­
beralen Rechtstheorie unvereinbar ist. Statt 
einer formalen und universalen Rechtsgel­
tung werden im Sozialstaat ausdrücklich par­
tikulare Interessen anerkannt. Das Recht er­
greift Partei für eine Seite, die als die unterpri­
vilegiene gilt; materiaJe Ziele der Rechtsver­
wirklichung werden bestimmt. Das Recht ge­
wäht1 nicht abstrakten Rechtssubjekten glei­
che ReehEe, sondern stattet bestimmte Inter­
essengruppen mit pat1iellen Rechten auS. (Bei 
der Beschreibung dieser Substanrialisierun­
gen des rormalen Rechts kann Anne Barron 
sich auf Arbeiten von Fran\-ois Ewald stüt­
zen.) Sie wertet die scheinbaren Widerspru­
che zwischen formalem und materialem 
Recht als notwendig aufeinander bezogene 
Operationen der Universalisierungsbestre­
bungen des Rechts, denn Universalisierung 
setzt lndividualisierung voraus. Die Gleich­
heit vor dem Recht konvergien mit der An­
gleichung an das Recht. Foucault hat gezeigt, 
wie die Zuerkennung gleicher Rechte vom 
Wissen der Verschiedenheit seiner Rechtsträ­
ger abhängig iSt. Was formale Gleichbehand­
lung ist, ersch.ließt sich erst über materiale 
Ungleichheit. Materiale Ungleichheit wie­
derum ist ein Wissenssystem in den Händen 
des Sraates. Wer Rechte will, muß das Mate­
rial dafür liefern) wäre die saloppe Formulie­
rung der >G overnmentalitYf (Foucault), der 

fI5 
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1/6 Mentalität des Staates, die Zuteilung von 
Rechten an die soziale Durchleuchtung zu 

binden. »The materialisation of [he formal 
\aw consists in (he jurificarion of the facts aod 
needs exposed and cr<ated by social know­
ledge ... " (lI8). Das soziale Wissen ist ein Ef­
fekt der ,aU täglichen P'J\optismen. (Fou­
cauft), der unschei nbaren Überwachungen 
und Befragungen, die als solche dann Gegen­
stand rechtlicher Regel ungen werden kön­
nen. 

Das Programm der 'governmentaJisation( 

(5. 109) verfolgt Barron in Anlehnung an 
Foucault in der Gegenwart. Die Soziologisie. 
rung des Rechts entspricht der gegenwärtig 
zu beobachtenden Tendenz der Kompetenz­
verlagerung vom Gesetzgeber auf die Verwal­
tungsebene. Zielbestimmungen des Rechts, 

seine Prinzipien und Institutionen werden 
panikub.ris iert und vervielfältigt. folge ist 
ein administratives oder richterliches ,ad-hoc 
balancing of interesls< (5. 119)' Wenn dann 
gesellschaftliche Gruppen ,ihre. Interessen 
einklagen, bestätigen sie den staatlichen Me­
chanismus vOn Erfinden/Erfassen und Aner­
kennen dieser Interessen. Zunehmend mehr 
Bereiche werden über den Prozeß der rechtli­
chen Anerkennung von lnteressen in die 
Praktikc-n sozialer Durchleuchtung einbezo­
gen. Und es zeigt sich. wie Universalisierung 
an IOtal isierende Erfassung gekoppelt ist . 
Auf recbtstheoretischer Ebene wird dieser 
Totausierungsprozeß schlicht .. die regulative 
Funktion des Rechts .. genannt, wie etwa von 
dem liberalen Chef theoretiker Rawls. Barron 
kann solche Lcgitimationsentv..iirfe plausibel 
rück übersetzeo in Techniken des Staates, In­
teressen epistemologisch zu erfassen und 
rechtlich zu universaLisieren. 
Im Phänomen von Interessengruppen zum 
Beispiel, die sich auf der Grundlage von AL­
ter, Ethnie oder Geschlecht formieren , sieht 
sie die Wirksamkeit Foucauhscher ,Bio-· 
Macht, bestätigt (s. S. 111), durch die solche 
>biologischen< Kriterien allererst Geltung für 
rechtliche Regelungen erhal ten. Die 'grauen 
Panther. wären dementsprechend Effekt 
staatlicher Bio-Macht und nicht, wie e-s auf 
den ersten Blick schei.nt. eine ursprüngliche 
und freie Assozüerung. 
Mag der Eindruck entstehen, daß Wissens­
und Zuteilungsmacht des Staates, soziales 
Wissen und rechtliche Regelung minutiös 
aufeinander abgestimmt sind und daß die 
Forderung nach Rechten sich immer rei­
bungslos als Effekl dieser Governmentality 

entziffern läßt, so erinnert Barron daran, daß 
)Governmentality< auch widerständige Ge­
genmächte ()resistance cou nter-power~ , 

S. 122) hervorruft. Denn nicht immer werden 
die vorgesehenen Rechte eingeklagt und viel­
leicht nicht einma.l im eigentlichen Sinn 
)Rechte <. Governmentality bewegt sich am 
Rande der Steuerung, in Gefahr vor unkalku­
lierbaren Prozessen, Gegenbewegungen. 
Diese widerständi gen Momente begrenz.en 
die Reichweite eier Governmentality. Von der 
Autorin werden sie z.war genannt, aber nicht 
in gleicher Weise wie die den Proze l! der go­
veromenralis3rion affi rmierenden Momente 
im modernen Staat aufgesucht und analy­
siert. 
Barron beschreibt die Bjnnenseite der konsti­
tutiven Effekte des Staates, die sie ,Kolonial i­
s ierung des Selbst( genannt hat, Peter Fitzpat­

rick (H~The Desperate Vacuum «: Imperialism 
and Law i.n [he Experience of Enlighten ­
ment <) die Außenseite dieses Prozesses - die 
Kolonialisierung von >Wilden < im Zeitalter 
der Aufklärung. Fitzpatrick, (der bierzulaDde 

aufgrund seines 1987 mit Allan Hunt zusam­
men herausgegebenen Buches zu ,Critical Le­
gal Studies. vielleicht bekannteste der 
AUlOrJnnen), bezieht KoloniaJisicrung und 
Aufklärung so aufeinander, wie Barron es für 
Individualisierung und Universalisierung un­
[ernommen hat . Beide schei.nbar sich wider­
sprechenden Sachverhalte sind auf einer tiefe­
ren Ebene no twendig aufeinander a.ngewie­
sen. Wilde und Unziv ilisierte stehen auf der 
europäischen Seite dem zivilisierten , moder­
neo (Rechts-)Subjekt gegenüber. Diese Ge­
genübersteUung schafft erstmals einen Begriff 
sowoh l des Wilden als auch des Rechtssub­
jekts. Es ist das Selbst europäischer Identiläl, 
über deren Bildung via ExkJusion schon viel 
geschrieben worden ist. Was aber Fitzpauick 
interessiert, ist nicht der \Vilde gewisserma­
ßen als )Nebenprodukl~ identitätssu ftender 
Exklusionen, sondern die Erfindung der Wil­
den aus dem Erfordernis, den Universalitäts­
entwurf stimmig zu halten. Die im Kolonia­
lismus angelegte Delegitimierung, nämlich 
die evidente Verfehlung eines Universalitäts­
anspruchs, zieht die Erfindung des rechtsun­
beugsamen Wildcn nach sich , dessen Gestalt 
um so barbarischer und monströser ausfällt, 
je größer der Druck ist, seinen Ausschluß aus 
dem doch eigentlich für alle geltenden 
Rechtssystem zu rechtfertigen . 
AJle, die sich nicht in die Idee der Aufklärung 
einfügen lassen oder die sich dcr AufIJä-

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1992-1-112 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 20.01.2026, 06:02:31. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1992-1-112


rungsmission widersetzten. wurden zu Wil­
den. Fremden) Nativen erklärt. Man legte ei­
nen Bereich fest. in dem das moderne, aufge­
klärte Recht nicht gelten sollte. Diese Fesrle­
gung, die Kolonialisierung der Wilden, ist ein 

Akt des Imperialismus. Durch ihn bewahrte 
die Aufklärung ihre ,Unschuld, (5.96). 

Indem die Wilden vom System der bürgerli­

chen Rechte des alten Europa vollständig aus­
geschlossen waren, wurden sie zugleich dem 
Feld des Wissens, der Forschung übergeben. 
Ein ,unvergleichliches Experimentierfeld der 

Neuen Welt, (Levi-Strauss) tat sich auf. Was 

von den Ethnologen an Wissen produziel1' 
wurde, fügte sich in die .imperialistische( 
Sicht vom unverbesserlichen Wilden. ») The 
savage had tO remain intractably savage - im­
pervious in jarge measure tO a reforming dis­
cipline« (5. 102). um dieses imperial-aufkläre­
rische Gesamtprojekt stabil zu balten. 
Man förderte Gebräuche und Sitten zutage, 
die den Wilden schließlich anstelle von bür­

gerlichen Rechten gewissermaßen von Geset­
zes Gnaden gewährt wurden. Der Akt der 

Gewährung - die Wilden diirfen plotzIich, 
was sie immer schon getan haben - ist ein Akt 
rechtlicher Anerkennung des Wilden, durch 
den sie al$ Fremde in das europäische Rechts­
system einbezogen wurden. \'(/ic man etwas 
Fremdes verzollen muß, um es einführen zu 
dürfen, wurden die fremden Gebräuche ,de­
klariert<, um sie als .kontrollierres Wildes< in 
das RechtSsystem ei.nführen zu können. Die­
ser Sachverhalt ist noch im Plural von custom 
(Sitte) - customs (Zoll) aufbewahrt. 

Fitz.patricks Entdeckung von der Funktion 
der kolonialisierten Wilden scheint der Uni­

versalisierungsidee des Rechts eine große ge­
staltende Kraft der Wirklichkeit zuzugeste­

hen. Bei Foucault dagegen entwickelt sich der 
Lcgitimattonsdiskurs des Rechts erst im Ver­
bund mit den Machnechniken, um diese zu 
verdecken und zu schüt7.en. inwieweit die 
Wilden Effekt des Legitimationsdiskurses der 

Aufklärung oder der imperialistischen Auf­
klärungsmission selbst sind. würde sich nach 
dem Status der Universalisierung - Rechts­
idee oder staatliche Praktik - richten. der 
noch genauer zu bestimmen wäre . 
Die GemeinsaInkeiten der vier recht unter­
schiedlicben Beiträge erhellen sich schlagartig 
durch den Aufsatz von Beylovold und 
Brownsword (Bi B; ,The lmplications of Na­

tural-Law Theory'). Nachdem ihre Vorgän­
ger in diesem Band die ,Episode der Aufklä­

rung' für beendet erklärt haben (Carty, S. 4), 

fragen die beiden Autoren, was unter diesen 
UmStänden von der RechtSidee der Aufklä­

rung noch zu renen sei, und zaubern die gut 
handhabbare Fonne! ,PGe aus dem Hut 

neol.iberaler RechtStheorie . Principle of Ge­

neric ConsiStency (PGC) VOn Gewirtb 
(S. (29) steh. für Handlu.ngsorienlierung im 

Recht, die mü einer Mischung aus logischen 
Minimalverbindlichkeiten und pragmati­
schen Evidenz.en a 1a Finnis, Wi.Lliams oder 
Macl.ntyre gegen poStalische Dilemmata und 
den Vorwurf verdeckt arbeitender Machtstra­
teg'ien gleichermaßen sich zu wappnen sucht. 
Man braucht nicht zu entscheiden, was dran 
iSt an PGC und dem Urteil von BI B gegen­

über dem post-modern law, anti-cartesia­
nisch zu sein (S. 146), es genügt ein Blick ln 
Cany's VorwOrt. Darin versammelt er die Es­
says unter dem etwas irreführenden Namen 
»Ontologie des Rechts«; > •.. before the que­
stin, )whar ought or must one do ?<. comes the 
oh ... ious facr, that one docs not have tO be 
there to do anything<.l 1 womit er unbemerkt 
der normativen Seite des Rechts entwischt 
und in einen deskriptiven Diskurs über das 
Funktionieren des Rechts übergewechselt i.st. 
In dieser Diskursform wird die Geschichte 

des Rechts seit der Aufklärung .ls Mythen 
(Goodrich), Texte (Carry) und Mächte (Bar­
ron und Fitzpatrick) produzierende Pra,xis 
noch mal erzählt und nicht etwa über die 

Aufklärung zu Gericht gesessen. Der Beitrag 
von BIB Steht außer halb dieser progra.mmati­
sehen Klammer. Mit PGC ist der normative 
Diskurs wieder eingeholt: Wenn wir auch 
nichtS machen müssen, was können wir dann 
trotzdem als verbindlich festlegen? Insofern 
wird mit dem letzten Beitrag ein anderer Dis­
kurs angeschnitten, der nicht zuletzt im Na­
men der Aufklärung dem post-modernen 
Recht den Prozeß macht. 
Einig sind sich .)Je AutOrInnen des Buches 
allerdings darin, daß das Versprechen der 

Aufklärung nach Universalisierbarkeit des 
Rechts nicht ei.nlösbar ist. Wenn Universali­
sierungsbestrebungen jedoch ohne weitere 
Erläuterung allein mit dem formelhaften Ver­

weis auf Auschwitz diskreditien werden 
(Cany, S. 37), dann verrät der totalisierende 
Name Auscbwitz, wie schlecht es noch um 
eine differenzierte, konkrete Geschich(e auch 
der unscheinbaren und klemen Formen der 
Macht, die im Namen des Rechts praktizien 
werden, bestellt ist. 

Cornelia Vismann 
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118 Rober, H. Bork, The Tempting of America: 

The Poli,ical Seductwn of American Law, 

New York (The Fr" Press) '990, 4J2 Seilen, 
$ 22,50. 

Rechtliches Interpretieren bewegt sich be­

kanntlich zwischen d en Verständnisparadig­

men des Textgehalts einer Nonn und denjeni­
gen Vorstellungen, die über djesen hinauswei­
sende Im pli kationen antizipieren . In der US­

amerikanischen Verfassungslehre widerspie­
gelt sich djeser Tatbestand in der Unterschei ­

dung von .. In:erpretlvism. und --Noninur­
pretivlSrrJ(f, Mit imerpretivislischer Ausle­

gung werden entsp rechend des üblichen 

Sprachgebrauchs d iejenigen Ansätze bezeich­

net, welche die ausschließliche Bindung des 
Ricbters an die semantische Konslruktion der 

Verfassung oder an den Regelungswi.lJen des 

histOrischen Verfassungsgebers (»orgina­

lism ,,) einfordern. Die Ansätze noninterpreti­

vtstischer Auslegung versuchen dagegen, etwa 

über naturrecht.liche Ableitungen, Maßgaben 

von Vernunft und Logik sow ie über den Re­

kurs sowohl auf traditionelle Werte und ge­

sellschaftlichen Konsens als auch auf ew· 

sehe. moralphilosophische oder gar religiöse 

Vorgaben, dem Gericht ein Instru mentarium 

an die Hand zu geben, mittels dessen der 

Wertgehalt dcr amerikanischen Verfassung z. u 

erschließen sei. In funktionell-rechtlicher 

Hinsicht offenbart sich in dieser Unterschei­

dung die nach wie vor zentrale Frage nach 

dem Umfang und den Grenzcn verfassungs­

gerichrJicher Kontrolle U"dLClal Review) 
bzw. "ach der politischen Stellung dieses In­

stituts im demokratisch verfaßten Gemein­

wesen. Sie ist in den USA verknüpft mit den 

sich gegenüberstehenden judikativen Funk ~ 

tionspostulaten von l}Judicial Actzvlsm .. und 

»Judicial Restrainl'1 (ve1assungsgerichdzche 
Z"rückhallllng). 
Die hier anzuzeigende Arbeit von Roben. H. 
Bork, einem führenden Vertreter vcrfassungs­

gerichdicher Zurückhaltung, ist d.iesem Span­

nungsfeld jedoch in äußerst ungewöhnlicher. 

ja geradezu widersprüchlicher Weise gewid­

met: Sie ist der überaus engagierte Versuch zu 

begründen, daß sich die Verfassungsgerichts­

barkeit der Beurteilung legislatjver \X'ertst::t­

zungen generell zu enthalten habe, mithin 

von politischen Werturteilen absehen so.lle, 

und dennoch verhehlt sie nicht ihre eigene 

polit ische Absicht, die zudem offen die bio­

graphische Geschichte des Autors reflektiert . 

Wenngleich in der Bundesrepublik heute 

kaum noch ein Gesetzes- bzw. Verfassungs­

positivismus venreren wird) so ist es i.nsbe­

sondere diese Kombination) d.ie e.s lohnt, sich 

die Arbeit näher anzusehen. 

Zum Entstehungszusammenhang ~ei daher 

folgendes vorausgeschickt: Robm Bork 
wurde J987 von Präsident Reagan für da.'i 

Richteramt am US-Supreme Court nomi­

niert, jedoch "om amerikanischen Senat vehe­
ment zurückgewiesen. Die Nominierung des 

als äußerst konservativ geltenden ehemaljgen 

Richters am US-COI<rt of Appeals für den Ge­

richtsbezirk Washington, D.C., ließ die \'<10-

gen der politischen Auseinandersetzung um 

die zukünftig zu erwartende Rechtsprechung 

des obersren Gerichts, sowohl in akademi· 

sehen Kreisen als auch im mehrheitli ch mit 

Demokraten besetzten Senat, hochschlagen 

und war Anlaß für extensive Anhönangen des 

umstrittenen Kand.idaten vor dem Senate Ju­
diciary Commiuee. Obgleich Bork während 

dieser die Schärfe seiner reSlrikti ven Ansich­

ten über verfassungsrechtüch gescbüt.1.te Po­

sitionen. wie etwa dcr Meinungsfreiheit, dem 

Gleichbehandlungsgrundsatz. dem Recht auf 

Privatsphäre oder etwaigen sozialstaarlichen 

Verfassungsimplikationen bedeckt zu halten 

versuchte, waren es wohl nicht zuletzt seine 

widersprüchlichen Erklärungen gegenüber 

früheren, entweder öffentlich vertretenen 

oder in Gcsta.lt von Uneilsbegründungen nie­

dergeschriebenl:n Rechtsauffassungen) die 

das Pendel der Senatsmehrheit schließlich ge­

gen ihn ausschlagen ließen (vgl. N. TOlenb.,.g , 
101 Harvard Law Review 12 I 3, IlZO Fr. 
(1988». Diese Niederlage veranlaßte ihn of­

fenbar mit dem nunmehr erschienenen Buch 

seine Person als auch seine verfassungsrechtli­

chen Auffassungen ins rechte Licht zu rük~ 

ken. 

Schon aber der Titel der Arboit • • T/,e Temp­
lmg of America. The Polilical Sedltclion of 
American Law~, verrät die Polem1k, mit der 

djes geschehen soU. So versucht der Verfasser 

die nonimerpretivistische Henneneutik schon 

zu Beginn seiner Ausführungen in die Nähe 

verfassungs politischer Häresie zu rücken 

(5.6 ff.) und als (politischen) Verfall der 

Rechtskultur zu diagnostizieren (5. I, 1}6). 

Von diesem Vorwurf nimmt er luch die 

Rechtsprechung des Supreme Court nicht lUS 

(S. 8, '9) 32. (01, J 32.,342.), und entsprechend 

scharf war der Protest gegen sei n jüngstes 

Werk in der amerikan.ischen FachöHendich­

kei, (vgl. insbes. R. Dworkin . 57 Univ. of 

Chicago Law Review 657ff. (1990); B.Ak-
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kermann, 99 Yale Law Journal 1419 If. (1990); 

Note, IO} Harvard Law Review 2074 ff. 
(1990». 
Bork, Kritik an der Rechtsprechung des US­

Supreme Court reicht zurück bis Marbury v. 

Madison (jU.s. (I eranch) I}7 (18o}», der 
Wurzel verfassungsgerichdicher Kontrolle, 

deren einzig akzeptable Rechrferugung er 
darin sieht, über Bedeutung und Inhalt der 

geschriebenen Verfassung zu wachen (5. 19 f., 
22 H.). Diese Aufgabe aber habe das Gericht 

vor allem im Rahmen des Schurzes subjekti­
ver Rechte wiederholt überschritten. Beson­
ders eindringlich wendet sich der Verfasser in 
diesem Zusammenhang gegen die Rechtspre­
chung zum in der Verfassung nicht aus­
drücklich normierten Privatsphärenschurz 
(5. 95 H.), den das Gericht aus den »Randzo­

nen« (penumbra,) der Bill oi Rights erschloß 

(Griswold v. Connecticu" }8 [ U.S. 479, 484 
([965». Ebenso vehement kritisiert er die 

Rechtsprechung zum Recht der Frau auf Ab­
treibung sowie zum Glcichheirsgrundsatz des 
'4. Zusatza' '.ikels (Amendmen,) der US-Ver­

fassung. Während er elwa das Verdikt des Ge­
richtS zur Verfassungswidrigkei[ des suafbe­
wehrten Verbots von Schwangerschaftsab­
brüchen in der Entscheidung Roe v. Wade 
(410 U.S. [[) (1973» für .,he greatest exam­
pie and symbol 0/ ,he judtCIai usurpation oi 
democratu: p'r"erogauves in rhis centurytr 

(5.116) hält, will er den GleichheitSgrundsatz 

nur vor dem Hintergrund rassenspezifischer 
Diskriminierung gelten lassen. Obgleich das 
14. Amendment mit der Formulierung »No 

State shall. deny to any person wtthin its 

jurisdiction the equal protecrion 01 the law sc 

auf ein generelles Verbot rechdicher Un­
gleich behandlung hinweiSt, vemin Bork die 

Auffassung, es finde weder generell auf ge­
schlechtsspezifische Diskriminierung (5. )29) 

noch etwa auf die Diskriminierung von Ho­
mosexuellen Anwendung (5. 1'7 H., 250). 
Nachdem Bork die Entwicklung und Ausge­

staltung grundrecht$werter Positioncn durch 
den U5-Supreme Court per se verurteilt, was 
bis z.u dem Vorwurf reicht" das Gericht be­
gehe in Mißachtung des Willens der demo­
kratischen l'.1ehrheit zuweilen einen ))limlted 
coup d'ctat,( (5. 265), wendet er sich im zwei­
ten Teil seiner Ausführungen gegen beinahe 
das gesamtc Spektrum der US-amcrikani­
sehen Verfassungslehrc. Nicht nur am g~st'lI­

schaftlichen Ge.meinwohl orientierte Verfas­
sungstheoretiker , wie etwa Lawrence Tribe, 

Frank MIchelman, Thomas Grey, Bmce Ak-

kerman, John H. Ely und Ronald Dworkin 

finden sei.nen Unmut (5.187-221), sondcrn 
auch so neo-liberale Vertreter des ohne So­
zialbindung beschränkten Gebrauchs priva­

ten Eigentums, wie etwa Richard Epstem und 
Bernard Siegan (5. }6-49, 224-2}0). All die­
sen sei gemeinsam, daß sie die amerikanische 
Verfassung zur Durchsetzung ihrer politi­
schen Vorstellungen instrumcntalisierten 
(5.207). Doch dami, nicht genug. Von ver­

meintlich generalern akademischem Werrew­
talitarismus ist die Rede, wenn Bork konsta­
tiert:» The point of the academic exerclse 15 to 

be free o[ democracy in order to impose the 

values of an elite upon ehe rest 01 uSn: 

(S.14j)· 
Ebenso aber, wie er sich nur an der Oberflä­
che mit den verschiedenen Verfassungs rechts­

lehren auseinandersetzt, indem er diese auf 
das ilinen gemeinsame Streben nach scheinbar 
extJakonstirutioneller Wertableirung redu­
ziert, so wenig tiefgründig und bar jedweder 
thcoretischen Erwägung ist scin Demokra[ie­
verständnis, welches der von ihm vertretenen 
Auffassung zugrunde liegt. Es bezieht sich le­
diglich auf die legitimierende Kraft der politi­

schen Mehrheirscntschcidung, die nur dort 
ihre Grenze finde, wo sie in Gestalt des cxpü­
ziten Verfassungstext~ der historischen i\.1ehr­
heitsenrscheidung zu weichen hat. Daher 
habe Verfassungsinrerpretation gebunden zu 
sein an den Text, dic Struktur und die Ge­
schichte des Dokuments (5. r 50, [62), und 
dies nicht etwa aus der heutjgen Sicht, 
sondern vielmehr ausschließlich auf der 
Grundlage des ursprünglichen Verfassungs­
verständnisses (»original understanding«) 

(5. [4) H.). 
Daß dagegen der Wille des historischen Ver­
fassungsgebcrs häufig wedcr ein einheitlicher 
war, noch angesichts der über zweihundert­
jährigen Geschichte der US-Verfassung oft 
nicht mehr eindeutig auszumachen ist, läßt 
Bork als ein methodisches Problem nicht gei­
ten (5. r6[ H.). Allerdings offenban sein Ver­

fahrensvorschJag in einem solchen Fall die 
Zirkelschlüssigkeit seiner Argumentation, 
wenn er ausführt: »all that a judge commltted 

to o-ngmal understanding requires is that the 

text, structure, and history 01 the Constmaion 

provide him not with a concluszon but wlth a 

major premtsetr (S. 162). Derartige Prämissen 
nämlich sind es gerade, die nur aus di:m ab­
straktcn GehaJr der Verfassung entwickclt 
werden können, was naturgemäß, so sie denn 
auch heurc noch dem Wertesystcm dcr ameri-

//9 
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120 kanischen Rechtsordnung zugrunde liegen 
sollen, mit einem an der heutigen gesell­

schaftlichen Realität orientienen Werturteil 
verbunden ist. Für eine solche Weüerent­

wickJung der hiswrischen Verfassungsent­
scheidung, auch dort, wo sie in Generalklau­
seln nur unspezifisch vorliegt, ist nach Borks 
Theorie kein Platz. Eine Alternative aber bie­
tet sie nicht. 

Der dritte Abschnitt schließlich ist schnell re· 

ferien. Hier kulminieren seine zuvor entwik­

kelten Auffassungen zu einem offenen An­

griff gegen die Einsicht in die gesellschaftliche 
Bedingtheit des RechlS. Diese werde, wie 
seine gesamte Arbeit glauben machen soll, 

durch die (rechlS-)thcoreuschen Konstruk­
[jonen insbesondere der intellektuellen Eliten 
gespeist, »(who have relied upon) an activist, 
imperiahsli.c Supreme Court as a means 0/ dis­
placing democralic choiee by moral prinaplelf 

(5. )4'). Diese globale wie undifferenziene 
Zusammenfassung der Borkschen Vorwürfe 
gegen jede Art noninterpretivlStischer Verfas­
sungsauslegung, deren weitere polemische 
Höhepunkte im Zusammenhang mit seiner 
gescheitenen Nominierung hier nicht mehr 
weiter von Interesse sind (bes. S. 3 I 1. H., 
B7 ff.), soll schließlich begründen, weshalb 
er nunmehr von sich sagen kann. er empfinde 
... no sadness at not being on the Supreme 

Cour!'!! (S. 3 (6). Dennoch aber. so resümiert 
er seine Nominierungsniededage. ~it was bel­

ter 10 fight than 10 Fun, even though de/eal 
was (erram< (5. }12). 

The Tempring of America soll diese n Kampf 
offenbar auf anderer Ebene fortsetzen. Zu 

mehr aber eignet sich die Arbeit kaum. Für 
den deutschen Leser ist sie aJlerdings insoweit 
von Interesse, als sie Altfs~bluß darüber gibt. 
mit welcher Schärfe die nunmehr fast 
200 Jah re andauernde Auseinandersetzung 
um die Legitimation verfassungsgerichrJicher 
Kontrolle in den Vereinigten Staaten zuwei­
len geführt wird. 

Thomas Kupka 

Eli Narhans, Franz Schlegelberge" Der Un­

rechts-Sta.at, Band //1. Redaktion Kritische 

Justiz (Hng.), Nomos-Vedagsgesellschafr, Ba­
den-Baden 1990, 86 S., DM 18,-

.SchlegelbeFgeF kommr.. /1"· dte führung 
der deutschen Justiz überhaupt mehr in 

F"'ge . (Goebbels 1942) 

Daß Biographien einen anschau.lichen Zu­
gang zur Gesch.ichte darstellen) gilt in beson­
derem Maße für die Geschichte der Justiz im 
Dritten Reich: Motive u.nd Verhalten der Ak­
teure sagen Wesentliches über die Institution 
und ihre funktion aus. Leider gibt es außer 
über Roland Freisler (Buchheit 1968), 

ReichsgerichlSpräsident Erwin Bumke (Kol­

be 1975) und Franz Günner (Reiner 1976) 
kaum ausführlichere Lebensbeschreibungen 

der leitenden Justizfunktionäre des NS-Staa­
tes. Die Studie des amerikanischen Rechtsan­
waltS Eli Nathans über Franz Schlegelberger 
- der als Staatssekretär unter Minister Gön­
ner wirkte und nach dessen Tod im Januar 
1941 bis zur Ernennung Thicracks im August 
1942 die Geschäfte des Reichsjustizminjste­
riums führte - schließt hier eine wichtige 
Lücke. 

In der Einleitung steUt Nathans aJs Ziel seiner 
Studie heraus zu klären, warum die fü.hren­
den Just izbeamten, deren )trepräsentatives 
Mitglied Oe. Schlegelberger war, dem Un­

rechts-Staat trOtZ der in dessen Namen be­
gangenen fürchterlichen Verbrechen diente<', 
und zu diesem Zweck auch Schlegelbergers 

bisher weniger beachtete Tätigkeit "or 1941 

ausführlicher zu behandeln (5. to). Im L Ka­
pitel (.Staatssekretär,,) wird Schlegelbergers 

Karriere bis 1933 verfolgt, die den außeror­
dentlich befähigten , durch seine zivilrechtli­

chen Veröffentlichungen internationaJ aner­
kannten Juristen 1918 ins kaiserliche Reichs­
justizamt und 1931 auf den Posten des Staats­
sekretärs im Justizministerium der Weimarer 
Republik fühne. Dabei erwähnt Nathans ei­

nige überlieferte., für die Beurteilung nicht 
unwesentliche Charaktereigenschahen Dr. 
Or. h.c. Schlegelbergers, der neben se iner er­
folgreichen Beamtenlaufbahn 1922 auch eine 

Professur an der Berliner und 1926 den Eh­
rendoktor der Könij:!,sbcrger Universitär für 
sich verbuchen konnte: starken Ehrgeiz. Ei­
telkeit und Geltungsbedürfnis. Im Vorwort 

zu seiner mehrbändigen Zusammenstellung 
der während des Ersten Weltkrieges erlasse­

nen Geseue führt der für "lI dauernd militär­
dienStuntauglich. (5. '}) befundene Schlegel­

berger 1915 eine .heroische« Sprache (5. (4), 

I Du Urtt d des Obervtrw.llnllJgsgerlch[s fur die Llndcr 
N;cdersachs~n und Schlcu"ig-Hob lem In Luncburg beu. 
SchJcgdbcrgcn Rechte nlch dem Geu[~ ~u Arukel 1 J I 
GG v. 19. J I. 1961 (Arch. dn HZ, Sign. GI 06 01), m dem 
;t/le \'on ihm zur R«htfe.n,gung sciner H :mdlungcn vorge ­
b-rachu::n Argumenle :1bgcwogcn wcnh:n. sunJ N:llh;lns 
offcMLchdich nichl zur Vcrlußung. 
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und seine national-konservative Einstellung 

läßt ihn den Zusammenbruch der auwritären 

Staars- und Rechtsordnung des Kaiserreichs 

schmerzlich bedauern. In den Jahren der Re­
publik kommt wiederholt ))seine geringe Be­

geisterung für die wechselhaften Kämpfe im 
legislativen Prozeß der Republik und die da­

durch erzeugte Unübersichtlichkeitu zum 

Ausdruck (5. 15). In Vorträgen und Aufsät­

zen kritisiert Schlegelbergcr den Gesetzge,· 

bungsprozeß der pluralistischen Demokratie, 
der von Parteipolitik und wechsclnden parla­

mentarischen Mehrheiten bestimmt sei und 

daher eine kontinuierliche Gesetzgebungsar­

beit verhindere. Selbst keiner Partei angehö­
rig, sympathisierte Schlegelberger mit den 

Parteien der Rechten und hegte gegenüber 
der Weimarer Republik und ihren Trägern -

den Mine-Links-Parteien - eine deutliche 
Abneigung: )IEr sehnte sieb nach einem ge­

ordneteren und geeinteren Staat, in dem das 

deutsche Volk die neutrale und wohlwollende 
Regierung (von Männern seines Schlages) ak­
zeptierte« (5.16). 

Wie Nathans im II. Kapitel ())Hiders Macht­

übernahme.,) heschreibt, war es deshalb nicht 

verwunderlich, daß Schlegelberger '933 die 
»nationale(~, Stabilität verheißende Regierung 

Hitler bcgrüßte, deren autoritäre, anti parla­

mentarische Herrschaft,sweise u. a. die Ver­

wirklichung längSt fäHiger Rechtsreformen 

versprach. Die gesetzlosen Gewa!tmethoden 
(SA-Terror, KZs) öffneren ihm jedoch bald 

die Augen. Als Hitler Anfang März für die 
Verurteilung des Reichstagsbrandstifters van 
der Lubbe eine Verordnung m.it rückwirken­

der Anwendung der Todesstrafe forderte. 
ze-ig1e Schlegelberger - der den erkrankten 

Gürtnur im Kabinen vertrat - einen später nie 
wieder erwiesenen Mut: Er widersprach Hit­
ler mü dem Hinweis auf den in der ganzen 
Kulturwelt anerkannten Rechtssatz nulla 

poena sine lege. Seine Ablehnung untermau­
erte er durch ein ausführliches Gutachten, das 

Reichspräsident Hindenburg bewog, eine 

solche Notverordnung nicht zu unterschrei­
ben, so daß Hitler - das wird bei Nath.ns 

nicLt. in wünschenswerter Weise deutlich -

aus diesem Grunde die lex van der Lubbe erst 
nach der Annahme des F.nnächtigungsgeset­

zes erlassen konnte. In diesem Zusammen­

hang muß auch Schlegelbergcrs Beteiligung 
an dem gescheiterten Versuch (5.20) gesehen 
werden. für alle auf der Grundlage des Er­

mächtigungsgeseLZes erlassenen Regierungs­

gesetze die Zustimmung des Reichspräsiden-

ten vorzuschreiben. Nach einer Rüge durch 

die Machthaber arbeitete Schlegelberger nun­
mehr loyal mit und legte - wenn auch teil­

wcise ))ohl1c Begeisterung« (S. 2J) - die zur 

Stützung des Regimes gewünschten Gesetz­
entwürfe vor. 

Gegen die von der Partei geforderte Aus­

schaltung aUer jüdischen Justizbeamten und 

Rechtsanwälte unterStützte Schlegelberger 
erfolgreich das Bestreben, durch gesetzliche 

Regelungen (Berufs beamten- und Anwalts­

gesetze vom April '933) Ausnahmen zugun­

sten jüdischer Frontkämpfer u. a. durchzu­
setzen und dadurch die noch radikaleren 
Maßnahmen der nationalsozialistischen Lan­

desjustizminister rückgängig zu machen. 
Nathans urteilt richtig, daß Schlegelberger 

mit der Zentralisierung der Justizverwaltung 

voll übereinstimmte, da sie die Befugnisse des 
Reichsjustizministeriums erweiterte und die 

unbequemen Landesjusüzmjnister beseitigte. 

Wie Nathans auf Grund zahlreicher Reden 
und Aufsätze Schlegelbergers nachweist, 

haue sich der Staatssekretär im Frühjahr 1934 
;>nicht nur mit dem Regime abgefunden. SOn­

dern \var in vjeler Hinsicht zu ihm bekehrt 

worden" (5. '9), und betrachtete die "gegen 
Juden und die politische Linke gerichtete Ge­

walr als notwendige Begleiterscheinung der 

Revolution« (5.30). Auch die Junimorde 

'934 vermochten diese Einstellung Sehlegcl­
bergers offensichtlich nicht zu erschüttern. 

Noch 1946 in Nürnberg rechtfertigte Schle· 
gelberger die Erschießung zumindest der SA­
Führer - deren Zahl Nathans falsch mit »un­

gefähr hundert« (5.30) angibt, wäbrend die 
Gesamtzahl der Getöteten aller betroffenen 

Kategorien 89 betrug - mit dem rechtlich un­

haltbaren Argument des »StaatSnotstandes". 
Verständlicherweise war die Justizleitung 
über die Liquidierung jener SA-Führercl.ique 

nicht unglücklich, "die für ei.nen erheblichen 
Teil der Gesetzlosigkcit und Brutalität wäh­
rend der erSten Monate der Nazi-Herrschaft 

verantwortlich war« (5.31) und - so kann 

man Nathans ergänzen - dafür gesorgt hatte, 

daG im Mai 1934 immerhin 3373 Strafverfah­
ren gegen SA-Angehörige stagnierten. Schle­
gelbergers Argumentation und seine fehlende 
Reaktion auf die Ermordung weiterer Perso­

nen am Jo.Juni zeigen, »daß er bereits im 

Sommer 1934 akzeptiert hatte, daß Hitler aus 

eigener Machtbefugnis außergerichtliche 
Exekutionen anordnen konnte( (S. 3 I). Diese 
gegen rechrsstaatliche Grundsätze verstO­

ßende Haltung Schlegelbergers wird auch 
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122 nicht dadurch aufgewogen, daß er sich 1934 
gegen den Willen der Gestapo für die Aus­
zahlung der Versicherungssummen an die 
Hinterbliebenen cinse(uc, die bei einigen 
Opfern das indirekte Eingeständnis voraus­
setzte, daß der offiziell angegebene n5eJbst­
mord\( der verhafteten erlogen war. 

In KapitellIl (»Beamter unter Hitler<.') zeigt 
Nathans - wenngleich nur in groben Umris­

sen - mit welchem Elan sich 5chlegelberger in 
derZeit der von ihm bewunderten innen- und 
außenpoütischen Erfolge Hit!ers der Anpas­
sung des Zivilrechts (für die strafrechtlichen 

Angelegenheiten war im Oktober [934 Freis­
ler als zweiter Staatssekretär zuständig ge­
worden) an die Ziele des Regimes widmete. 
In dieser Zeit Qanuar 1938) wurde Schlegel­

bcrger ohne sein Zutun, aber auch ohne die 

mindeste ablebnende Reaktion, auf Verfü­
gung Hitlers in die NSOAP aufgenom­

men. 

Am Verhalten 5ehlegelbergers gegenüber jü­
dischen Kollegen weiSt Nathans im Kapitel 

IV (»Die Ausscheidung der Juden aus der 
Gemeinschaft des deutschen Volk., . ) über­
zeugend nach, daß der Staatssekretär von per­
sönlichen anüsemitischen Gefühlen frei war 
und - wie schon bei den erwähnten Aprilge­
setze[] von 1933 - in der antijüdischen Ge­
setzgebungsdiskussion >~auf der moderaten 
Seite« (S. 41) stand. Auch im eigenen Ministe­
rium behielt Schlegelberger trotz der Pressio­

nen Freislers einige jüdische »Mischlinge« als 
Beamte bei, solange es die gesetzlichen Rege­
lungen nur eben zuließen, d. h. ohne ein per­
sönliches Risiko einzugehen. Warum es Na­

thans »nicht möglich [war] zu klären" (5.45), 
ob auch für den Abteilungsleiter Ministerial­
direktOr Reinhold (nicht: Curt) Richter die 
gesetzl.iche Ausnahmeregelung für »)Ahbe· 
amte(( zmraf, ist unerfindlich, da er das Buch 
des Rezensenten mehrmals zitiert, in dem 
diese Tatsache (5. 242) belegt ist. Ob Schlegel­

berger so gehandelt härte, wenn er sich dabei 
n_icht der vollen Unterstützung semes Vorge­
setzten Gürtner sicher gewesen wäre, die üb­
rigens im Falle des Ministerialrats Koffka so­
gar die Form einer eindeutigen Weisung an­
nahm, ist äußerst fraglich. Seine persönliche 
Einstellung zur J udenJragc hinderte Schlegel­
berger jedenfalls nicht, bei weiteren VOn der 
Partei geforderten ant.ijüdischen Maßnahmen 
mitzuarbeiten, so 1938 beim Berufsverbot für 
alle jüdischen Rechtsanwälte, nicht ohne da­

bei allerding, den MindeStunterhalt der bc 
troffenen Frontkämpfer und ),Altanwältt:, 

und dje Beibehahung einer beschränkten 
Zahl von »Rechtskonsulenten~~ für jüdische 
KLienten durchzusetzen. Daß diese vom Ju­
stizministerium bereits Anfang August 1938 
vorgelegte Verordnung erst am 14. Oktober 
veröffentlicht wurde, lag nicht- wie Nathans 
vennuret - an ),Hirlers Zögern bei der Unter­
zeichnung. (5. 50), oondern an der Bummelei 
mehrerer beteiligter ParteisteIlen: Hitler un­
terschrieb die ihm erSt am 27. September vor­
gelegte Verordnung sofort und wollte nur 
ihre Veröffentlichung bis zur Beendigung der 
Sudetenkrise verschoben wissen. Schlegclber­
gers fehlende bzw. laue Reaktion auf die 
»Krisr.allnaeht( und auf die ungesetzliche An~ 

eignung jüdischer Grundstücke durch die 

fränkische Gauleirung im November 1938 
(5.50 ff.) zeigen, daß er trOtz persönlicher 
Ablehnung der Vorfälle nicht gewillt war, bei 
den Machthabern anzuecken. 

»Die ersten Kriegsjahre und Schlegelbergers 
Ernennung zum Amtierenden Jusrizmini­
ster« werden von Nathans im Kapitel V be­
handelt und dabei Schlegelbergers - aus der 
Niederlage des Ersten Weltkrieges herriIh­
rende - Auffassung verdeutlicht, »daß die 

Disziplin an der Heimatfront unnachsichtig 
aufrechtzuerhalten ,ei. (5.55). Zu diesem 
Zweck unterwarf sich der Staatssekretär dem 
»Führer<{ völlig und bediente sich immer häu­
figer rechtsstaatswidriger M,inel. Im März 
1941 bat er Hit!er, ihm sein Mißfallen an ein­
zelnen Urteilen mitzuteilen, ))um solche Ent­
scheidungen mit Beschleunigung zu beseiti­
gen'( (S. 57). Bei seiner ersten Besprechung als 
amtierender Minister mit den regionalen Spit­
zen der Justiz am 2 J. April 1941 forderte er­
und zwar ohne erkennbar von oben dazu ver­
anlaßt worden zu sein -, daß jedes Gesetz 
entsprechend den »verbindlichen Erklärun­

gen Hit!ers« (S. 58) auszulegen sei, und be­
kundete damit, daß Hitlcrs Wille ohne Rück­

sicht auf Form und Inhalt Recht schaHe. In­

dem er im Oktober 1941 auf Befehl Hitlers 

die ÜbersteIlung des zu einer Gefängnisstrafe 
verurteilten Juden Luftglass an die Gestapo 
zur Exekution anordnete (S. 57). erkannte er 
den Führerbefehl als Rechtsgrundla~e für die 

Tötung eines Menschen auch entgegen vorlie­
gendem rechtskräftigen Urteil an. Analoges 
galt für Hitlers geheimen Euthanasie-Erlaß, 
dessen Ourcbführung Schlegelberger durch 

Tarnung im Justizbereich und Umerbindung 
der gesetzlich gebotenen Strafverfolgung un­

terstützte. Die von ihm vorgelegte Straf­
rechtspflegeverordnung für die eingeglieder-
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ten Oscgebjere vom Dczember 1941 unter­
warf die don lebenden Polen und Juden ei­
nern diskrinlinicrenden und tcrrorisierenden 
Strafrecht, das u. a. die Verhängu.ng der 
Todtsstrafe allein schon für amideutsche Äu­
ßerungen ermöglichte. Schlegelbergcrs nach­
trägliche Argu.mentation I) daß die Verord­
nung in Freisle rs Strafrechtsabteilung ausge­
arbeitet 'worden sei und die vöUige Über­
nahme der Strafverfolgung der betroffenen 
Personengruppen durch Himmlers Poliz.ei 
verhindern sollte. überz.cugt nicht: Mit sei ner 
(von Nathans aus Schlegclbergers Schreiben 
vorn [7, 4· 1941 leider nicht zitierten) Begrün­
dung der Verordnung, daß sie nämlich dieJu ­
stiz »in die Lage versetz.en [ werde), an der 
Verwirklichung der po~rischen Ziele des 
Führers in den Ostgebieren [d . h. deren Ein­
deutschung] mitzuwirken loC , steUte er sich 
persönlich hinter die Ziele des Entwurfs und 
empfahl ihn ohne Einschränkung. Auch ver­
hinderte die Wahrung der Zuständigkeit der 
Justiz für diese fäLle in keiner Weise die 
rechtsstaars\vidrigen Au sw irkungen auf die 
Betroffenen: » Um die AutOrität des Ju stizmi­
niste rium s und der ordentlichen Gerichte zu 
sichern, hatte Sch.legelberger sich selbst und 
die Justiz« - so Nathans - .. zu Werk zeugen 
Himmlers und Born"nns gemacht« (5.68). 
Übrigens trägt die Verordnung vom Januar 
'942 über die rückwirkende Anwendung (I) 
der Polensrrafrechrspllegeverordnung Schle­
gclbergers Unterschrift. 
In Kapitel VI ( .. Der Einmarsch in die Sowjet­
u.nion und die Ernennung Thieracks zum Ju­
stizminister..:) beschreibt Nathans die Maß­
nahmen, die Schlegelberger ergriff, um im 
Zuge der Radikalisierung des Krieges die 
Rechtsprechung durch verstärkten Druck auf 
Staatsanwälte und Richter im Sinne der 
5taatsführung zu »steuern~<. Das betraf U .;1. 

die Strafverfolgung der polnischen Zivilarbei­
ter im Altreich, für die Himmler durch Ge­
heimerlasse ti.ne konkurrierende Polizeijustiz 
eingerichtet hatte und bei der Schlcgelberger 
die Gerichte zu schärfsten Strafen antrieb, um 
den Alleinanspruch der J usriz auf die Verfol­
gung von Straftaten verteidigen zu können. 
Nathans envahnt l.war die Rundverfugung 
vom '4.Juli '94 I , mit der 5chlegelberger zu 
milde Urleile .. gegenüber dem uns unver­
scihnlieh gegenüberstehenden polnischen 
Volkstum« (5.69) rügte, erwähnt aber die 
darin gegebene Wei su.ng an die Chefpr:isid en­
ten nicht, "die Rechtsprechung zu überwa­
chen und notigcnfalls rechtzeitig eine Umbe-

setzung der Gerichte ins Auge zu fassen« (I). 
Nathans ist entgangen, daß Scblcgelberger 
diesen angeordneten rechtsstaatswidrigen 
Eingriff in die richterl iche Unabhängigkeit 
auch persönlich vornahm: Als Hitler das Ge­
fängn.isurleil des Landgerichts Lüneburg vom 
Oktober 1940 gegen den polnischen Landar­
beiter Wojcieck wegen NOtzucht rügte, 
sorgte SchJegelberger persönhch da.iür, daß 
die beteiligten Richter auf Stellen außerhalb 
der Strafrechtspflege .... ersetzt wurden I. 

Durch Nathans teils unrichtige. teils ver­
kü.rZte Angaben zu dem bekannten Fall 
Schiit! wird Hitlers Forderung an Schlegel­
berger, das Oldenburger Urteil vom 14. März 
1942 in ein Todesurteil umzuwandeln, fast 
verständlich: Sch.l.itt war nicht zu einer »Ge ~ 

fängn.issrrafe 4( (5.71), sondern zu Zuchthaus 
vOn fünf Jahren verurteilt worden; d~ß er 
.. wegen Tötung seiner Ehefrau « (S. 7 I) be­
strah wurde, ist in dieser Formulierung zu­
mindest mißverständlich : 5chlitt hatte seine 
Frau wegen Ehebruchs so schwer mißhan ­
delt, daß sie in depressive Geisteskrankheit 
verfiel und in eine Heilanstalt verbracht wer­
den mußte, in der sie naeh einem Vieneljahr 
a,1 einem infektiösen D~rmkatarrh starb. 
Schlegelbergers prompte Reaktion Einle­
gung des außerordentlichen Einspruchs, 
Todesurteil durch den Be.sonderen Senat des 
Reichsgerichts und sofortig,- Vollzugsmel­
dung an Hitler - zeigt ei.ne fast ;lngsd.ich zu 
nennende Beflissenheit. gegenüber Hitkr. Sie 
steigerte sich noch, als Hitler u.~. diesen Fall 
zum Anlaß nahm, die Justiz in seiner Reichs­
tagsrede vom 26. April t 942 heftig anzugrei­
fen und sich durch einen Beschluß nochmals 
ermächtigen zu lassen, mißliebige Richter 
ohne vorgeschriebenes Verfahren ihrer Ämter 
zu entheben. HiLiers Brandrede bewog den 
»e rschütterten Schlegelberger« (5. 7 2) am 
6. Mai zu einem Vorschlag, dessen Verwirkli­
chung die Unabhängigkeit der Gerichte na­
hezu vollends beseitigt hätte: ihn und die 
Oberlandesgerichtspräsidenten durch Füh­
rererlaß zu ermächtigen, recht::>kr;lftigcn 
Strafuneilen die Bestätigung zu versag~n oder 
.sie auch 'ic.:lbst abzuändern (!). Damjt Hitler 
i.iber ~llie wichtigen Vorgänge in der Justiz auf 
Jem laufenden gdulten und se ine Reaktion 
erforscht werden konnte, führte SehJegelber­
ger ferner die ~)Führerinformationcn~ ein, die 
er iibrigens in »Führerrype« schreiben ließ, 

.I. Vgl Akten d~r Relchskanzlcl, Dundcsarchl \l , Slgn. R 4.} 

1111 s ... .!. ,lUch .lb Numb. Dok. NG·.tSo uhcrh cCc rt 
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/24 damit sie Hitlcr auch ohne Brille lesen 
konnte. Dann unterrichtete er Hit'ler u. a. 
über das von ihm eingeführte System der 
»Steuerung auch der einz.elnen Verfah.ren« 
(5.73) durch die persönlich verantwortUchen 

Gerichrspräsidenten. Da Schlegelberger trOtZ 

seiner Willfährigkeit .. wegen seiner bürokra~ 

tischen Einstellung für die Führung der deut­

schen Justiz überhaupt nicht in Frage« kam} 

und Hider den Nationalsozialisten Thierack 

zum neuen J usüzminisrer ernannte, unter 
dem Schlegelberger nicht arbeiten wollte, 

wurde der fast 68;ährige in den Ruhestand 

versetzt. Seine Behauptung, daß ihn schon 

Hiliers Aprilrede mit ihrer Bedrohung der 

richterlich en Unabhängigkeit davon über­

zeugt habe. nicht lä.nger »mitmachen zu kön­
nen . (5.72), ihm der Rücktrill aber .. aus 

rechtlichen Gründen unmöglich ", gewesen sei 
(5. 74), wird von Nathans mit Hinweis auf die 

damals geltenden beamtenrechtlichen Be­

stimmungen überzeugend widerlegt. Auch 

Schlegelbergers Argument, daß schon .. vor 

dem Kriege der Rücktritt aus tatsächlichen 

Grunden ... nicht möglich gewesen sei, da ihn 

Hit.ler stetS .. mit Grobheit abwies « (5.74), 

kann anhand des Beispiels von 1v1inislcl" Eltz 

v. Rübenach vom Januar t937 mit Rech, an­

gezweifelt werden. Der wahre Grund für 

Schlegelbergers Rücktrill dürfte weniger die 

von ihm selbst praktiz ierte Bedrohung der 

richterlichen Unabhängigkeit, sondern die als 

persönliche Kränkung empfundenen öffentli­

chen Angriffe Hitlers und die Zumutung 

einer Zusammenarbeit mit VoJksgerichtshof. 

präsident Thierack gewesen sein, mit dem er 

wegen Mißachtung seiner Zuständigkeit im 

Prager Elias-Prozeß schon seit Oktober t94' 
verfeindet war. Obwohl Schlegelberger laut 

Urkunde ')auf seinen Antrag!< jn den Ruhe· 

stand versetzt wurde, bestand e r später dar­

auf, daß er nicht zurückgetreten, I'> sondern 

von Hider aus seinem Amt entlassen .. (5.74) 

worden sei. 

Im Kapitel VII (»Nach dem Kriege. ) se tzt 

sjch Nathans u. a. mit dem Urteil des :lmeri­

kanischen Militärgerichtshof. gegen Schlegel­

herger von 1947 auseinander. Anhand von 

Unei.lsstatistiken aus dem Jahre 1942 hält er 

J So l.aut EiJHT. Y. J O. . '94 ,l an du "I.·o n Nnhans mehl be· 
n\lnl~ Goebbcls ·TJS~buch (Areh. dC$ HZ. Sign ED 
'7,l/,op.) . Aus dem Eintr. v . .l6.4. l94.l geht ke nor, d3ß 
Htdcr sc hon 7, um Zeitpunkt s~U\er Apn lrcdC! <l: rllSchlossen 
'IOI1r, d:1.S JUlC I~mlni"enunt :lOf Cuebbels' Vonchbg mit 

Thier:ack zu ~t:t.CIl : solile Schlegdberge r dUolufhm w· 
rucktrcLen 'Nollen. so $CI Ihm .du nicht nur rrelgc.s u~llt. 
so ndern es ..... nd das ... idleldu gewuntc.htc . 

rue darin aufgesteJJte BehauplUng für nicht 

gerechtfertigt, daß das Jusrizministerium 

während Schlegelbergers Amtszeit ein »Pro~ 

gramm der Rassenvernichtung unter dem 

Deckmantel des Rechts. (5.78) betrieben 

habe. Mit Recht widerspricht N"hans auch 

den FeslStelJungen des MilitärgerichlS, daß 

Schlegelberger - wenngleich zu spiit - zu­
rückgetreten sei, »weiJ die Grausamkeiten des 

Sys tems, das er aufbauen half, ihm zuviel 

wurden« (5.79), und daß er eine »tragische 
Figu.r« gewesen sei, weil er ),das Böse, das er 

[gezwungenermaßen] tat, haßte. (5.80). Im 

Gegenteil habe sich Schlegelberger auch spä­

ter nie veranlaßt gesehen, sein Unrechttun 

anzuerkennen oder »sich für seine Taten zu 

emschuldigen« (5. 80). Abgesehen davon, daß 

Schlegelberger selbst andere Gründe für den 

von ihm behaupteten inneren Bruch mit Hit­

ler im April 1942 angab, häuen ihn seine 

Kenntnis und die Vers trickung in die Un­

rechtsmaßna.hmen des Regimes - mit denen 

er zugestandenermaßen n.icht jmmer einver­

standen war - dann in der Tat schon früher 

zur Aufgabe seines Amtes bewegen müssen, 

zumal er die vorgesehene Altersgrenze 1941 

erreicht hatte. 

In seinem Schlußkapitel VIII (.Epilog.) geht 

Namans auf Schlegelbergers in Nürnberg ge­

gebene Erklärung ein, daß er nur durch sein 

Verbleiben die Besetzung des leitenden Po­

stens in der Justiz durch einen radikalen Na­

tional sozialis ten und nur durch Unrechts­

kompromisse schlimmere Maßnahmen habe 

verhindern können. Nathans häh dieses Mo­

,iv für keinen "maßgebUchen Faktor. (5.85) 
in Schlegelbergers Verhalten . In der Tat läßt 

das in Nathans Studie sachlich geschilderte 

Verhalten Schlegelbergers dessen - auch noch 

nach Nürnberg vertretene - Behauptung we­

nig glaubhaft erscheinen, daß er nur mit der 

Absicht im Amt gebUeben sei, »nach den 

noch vorhandenen Möglichkeiten und nach 

seinen Kräften die Rechtsstaatüchkeit auf­

rechtzuerhalten .. ' . Selbst wenn man Schlegel­

bergers Motjv als wahr unterstellt, stand seine 

BereitSchaft , bei Unrechtshancllungen mitzu­

machen, in kei.nem Verhältni,'\ mehr zu d er 

Möglichkeit, in Einzelfällen Eingri.ffe und 

Unrecht in der Rechtspflege zu mildern oder 

abzuwenden . Seine Nachgiebigkeit untenni­

niene in steigendem Maße das Recht, diente 

dem Fortbestand des Unrechtsregimes und 

war daher kein angemessenes Mittel mehr, 

4 Vgl. Anm. I. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1992-1-112 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 20.01.2026, 06:02:31. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1992-1-112


um in Eil12elfällen das Recht wahren zu kön­
nen: Die pnicht zum Rücktritt häue .uf je­
den Fall die Pflicht zum Ausharren überwie­
gen müssen. 
Wenngleich dem HiStoriker einige geringfü­
gige 5achirrtümer N.thans· .uffaUen (Rosen ­

berg war 1939 noch nicht »neuer Minister für 

dieOstgebiete« [5. 59]. Keitel war Chef. nicht 
Leiter [5.59] oder Oberkommandeur [5 . 70] 
des OKW, die Gauleiter hatten nicht nur »in 

den OSlgebieten« [5.64J, sondern mit Aus­
nahme Bayerns überall im Reich gleichzeitig 
das staatliche Amt des Reichsslatthalters 
inne, u. a. m.), ist seine biographische Studie­
die zugleich zum Verständnis des gegenseiti­
gen Verhältnisses von national gesinntem Bil­
dungsbürgertum und N5-Regime beirrägt -
als voll.uf gelungen zu bezeichnen . 

Lothar Gruchmann 
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